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Direktion für Inneres und Justiz / Kantonales Jugendamt

www.be.ch/bfsl 

Umsetzung Gesetz über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und 

Schutzbedarf (KFSG)  



Zugang zu Leistungen mittels fachlicher Indikation 
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 Einheitlicher und rechtsgleicher Leistungszugang ab 2022

 Erziehungsberatung mittels SAV 

 Kommunale Dienste/Sozialdienste: Kantonale Vorgaben zur fachlichen 

Indikation von einvernehmlich vereinbarten ambulanten und stationären 

besonderen Förder- und Schutzleistungen

 Checkliste mit Erläuterungen gemäss KFSG Art. 6 Abs. 1 Bst. e





Vorgaben zur fachlichen Indikation
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 Checkliste samt Erläuterungen gemäss KFSG Art. 6 Abs. 1 Bst. e: 

differenzierte, transparente und fachlich qualifizierte Entscheidung 

 Standards für den einvernehmlichen Kindesschutz

 Standards der Fallabklärung

 Standards der Fallentscheidung

 Erläuterungen

Externe Evaluation (2017) und Anpassung der Vorgaben
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Anforderungen an die Leistungsbesteller
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 Differenzierte Entscheidungskriterien und Konkretisierung des Bedarfs 

(Standards zur fachlichen Indikation und Leistungskatalog)

 Beginn und voraussichtliche Dauer, Zeitpunkt für die Überprüfung der 

Leistung und Klärung Leistungsende

 Abklärung, Indikation und Hilfeplanung kann nicht delegiert werden

 Übergänge zwischen Leistungen klären, keine Doppelfinanzierung von 

stationären Leistungen

 Grundsatz: Abgeltung der effektiv erbrachten Leistungen

 Fachliche Indikation immer bezogen auf das Kind – Auftrag pro 

Kind/Geschwister 



Vorfinanzierung einvernehmlich vereinbarte 

besondere Förder- und Schutzleistungen
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Abklärung und Vermittlung über Sozialdienste

Zugang über Sozialdienste ambulante und stationäre bFSL ohne Schule

Bestimmungen in SILDV zu Unterbringungskosten von 

Minderjährigen per 1.1.2022 aufgehoben



Sonderschulheime: Abklärung, Zuweisung, Kostentragung
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Abklärung und Vermittlung über Erziehungsberatung
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Zielgruppe: Kinder mit Behinderungen



Vorfinanzierung des Pflegegeldes für Pflegeeltern 

im einvernehmlichen Bereich  

 Aktuell grosse und nicht nachvollziehbare Unterschiede im 

Pflegegeld und bei sozialversicherungsrechtlichen Beiträge.

 Pflegegeld neu auch im einvernehmlichen Bereich über das 

Gehaltssystem des Kantons (Persiska) vorfinanziert.

 Ermöglicht einheitlichen und rechtsgleichen Umgang mit 

Pflegefamilien (behördliche und einvernehmlich), auch 

betreffend die sozialversicherungsrechtlichen Beiträge.



Fazit: Vorfinanzierung von einvernehmlich vereinbarten 

Förder- und Schutzleistungen

 Gleichbehandlung der Kinder und Jugendlichen im einvernehmlichen 

Bereich

 Gleichbehandlung und Gleichstellung der Pflegeeltern, unabhängig ob 

einvernehmliche oder behördliche Unterbringung

 Kein Fehlanreiz für Gemeinden, fachlich indizierte Leistungen in den 

behördlichen Bereich abzuschieben

 Vereinfachung der finanziellen Abläufe

 Entlastung beim Inkasso für Gemeinden

 Keine Veränderung bei der Fallführung und –verantwortung
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Bei Fragen sind wir gerne für Sie da

Jacqueline Sidler, stv. Amtsleiterin

jacqueline.sidler@be.ch
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